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(2) Die Aberkennung staatsbürgerlicher Rechte soll den Verurteilten 
über die Dauer der Freiheitsstrafe hinaus daran hindern, diese Rechte im 
politischen und gesellschaftlichen Leben zu mißbrauchen, und soll ihm die 
Schwere des Verbrechens bewußt machen.

(3) Die Dauer der Aberkennung beträgt mindestens zwei und höchstens 
zehn Jahre. Die Aberkennung wird mit der Rechtskraft des Urteils wirk
sam; ihre Dauer wird vom Tage der Entlassung aus dem Vollzug an be
rechnet. Hat der Verurteilte während des Vollzugs der Freiheitsstrafe und 
danach sich verantwortungsbewußt verhalten und durch besondere Lei
stungen bewährt, kann die Dauer der Aberkennung durch Beschluß des 
Gerichts verkürzt werden. Die gesellschaftlichen Organisationen und unter 
ihrer Mitwirkung die Kollektive der Werktätigen können entsprechende 
Anträge stellen. In Verbindung mit lebenslanger Freiheitsstrafe und 
Todesstrafe wird die Aberkennung für dauernd ausgesprochen. 9 q

(4) Mit der Aberkennung staatsbürgerlicher Rechte verliert der Verur- ,• 
teilte dauernd seine aus staatlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte, 
seine leitenden Funktionen auf staatlichem, wirtschaftlichem und kultu
rellem Gebiet sowie seine staatlichen Würden, Titel, Auszeichnungen und 
Dienstgrade. Für die Zeit der Aberkennung verliert der Verurteilte das 
Recht, in staatlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen und gewählt 
zu werden.

6. A b s c h n i t t

§59
Ausweisung

Gegenüber Tätern, die nicht Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik sind, kann anstelle oder zusätzlich zu der im verletzten Gesetz an
gedrohten Strafe auf Ausweisung erkannt werden.
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(1) Die Todesstrafe wird, soweit sie das Gesetz zuläßt, gegen Personen 
ausgesprochen, die besonders schwere Verbrechen begangen haben. Sie ist 
mit der dauernden Aberkennung aller staatsbürgerlichen Rechte verbun
den und wird durch Erschießen vollstreckt.

7 .  A b s c h n i t t  /  9
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(2) Gegen Jugendliche wird die Todesstrafe nicht ausgesprochen. Gegen /  , c  
Frauen, die zur Zeit der Tat, der Verurteilung oder der Vollstreckung I /  *  "*** 
schwanger sind, sowie gegen Täter, die nach der Verurteilung geistes- f В,
krank geworden sind, wird die Todesstrafe nicht angewandt.
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